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Revisionsstand 

 

Rev. Datum Vorgenommene Änderungen 

00 11/09/20 Erste Freigabe 

 

Ziele / Indikatoren / Erwartetes Ergebnis 

Umsetzung der Bestimmungen des Beschlusses der Landesregierung Nr. 408 vom 09.06.2020 

"Gesundheitsfürsorge für Menschen mit schweren neurologischen Beeinträchtigungen" und des 

Beschlusses des Südtiroler Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000460 vom 11.08.2020 "Ernennung der 

Mitglieder der betrieblichen multidimensionalen Bewertungseinheit für Menschen mit schweren 

neurologischen Beeinträchtigungen in Anwendung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 408 vom 

09.06.2020". 

Das Verfahren wird nach den inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben umgesetzt. 

Geltungsbereich 

Südtiroler Sanitätsbetrieb 

Zielgruppen (Angabe der betroffenen Berufsbilder) und Verantwortlichkeiten 

Fachkräfte, welche Menschen mit schweren neurologischen Beeinträchtigungen betreuen. 

Mitglieder der multidimensionale Bewertungseinheit (sei es für den Erwachsenenbereich, wie für den 

pädiatrischen Bereich) UVM und das Sekretariat der einheitlichen Anlaufstelle für Pflege und Betreuung 

und der fachübergreifenden Bewertungseinheit SUAC-UVM 

Inhalt (Beschreibung der Tätigkeiten/Abläufe und/oder graphische Darstellung) 

Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter stellt einen Antrag auf "klinische Einstufung eines 

Patienten mit schwerer und irreversibler neurologischer Beeinträchtigung". Der Antrag muss Folgendes 

beinhalten: 

o Formular für den Antrag auf "klinische Einstufung eines Patienten mit schwerer und 

irreversibler neurologischer Beeinträchtigung"(in allen Teilen ausgefüllt) 

o Untersuchungsbericht eines Neurologen (erwachsener Patient) oder Untersuchungsbericht eines 

Kinderneurologen/Neuropsychiaters (pädiatrischer Patient) des nationalen Gesundheitsdienstes 

Der Antrag ist mittels E-Mail (suac@sabes.it), mittels PEC (bewertung.valutazione@pec.sabes.it) 

an das Sekretariat der einheitlichen Anlaufstelle für Pflege und Betreuung und der multidimensionalen 

Bewertungseinheit (SUAC – UVM), mit Sitz in Loew Cadonna Platz 12, 39100 Bozen zu richten. 

Das Sekretariat SUAC - UVM prüft die Richtigkeit und Vollständigkeit des Antrags; bei fehlerhaften oder 

fehlenden Daten wird der Antrag mit der Aufforderung auf Vervollständigung an den Antragsteller 

zurückgesendet. Wenn der Antrag korrekt ausgefüllt ist, wird die entsprechende multidimensionale 

Bewertungseinheit (Erwachsenen- oder Kinderalter abhängig von der betroffenen Person), auch via 

Videokonferenz, einberufen. Diese multidimensionale Bewertungseinheit beurteilt die Übereinstimmung 

der im Untersuchungsbericht angegebenen Diagnose mit den Krankheitsbildern, die im Beschluss der 

Landesregierung Nr. 408 vom 09.06.2020 "Versorgung von Menschen mit schweren neurologischen 

Beeinträchtigungen" und im Betriebsbeschluss Nr. 2020-A-000460 vom 11.08.2020 vorgesehenen sind. 
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Entspricht die Diagnose nicht den Krankheitsbildern, die im Beschluss genannt sind, wird der Antrag 

abgelehnt. Das Ergebnis wird dokumentiert, von den Mitgliedern der entsprechenden 

multidimensionalen Bewertungseinheit unterschrieben und der Antragsteller wird vom Sekretariat 

SUAC - UVM innerhalb 90 Tagen nach Antragstellung, per Einschreiben mit Rückantwort oder per E-

Mail an die zertifizierte E-Mail Adresse des Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters, falls 

vorhanden, benachrichtigt. 

Entspricht die Diagnose den Krankheitsbildern, die im Beschluss genannt sind, bewertet die 

multidimensionale Bewertungseinheit die klinische Dokumentation und definiert, die Notwendigkeit 

oder nicht einer Visite vor Ort. Sollte die multidimensionale Bewertungseinheit sich für eine Visite vor 

Ort entscheiden, legt sie Datum und Uhrzeit fest, sowie die mit der Visite beauftragten Mitglieder. 

Im Falle der Visite vor Ort informiert das SUAC - UVM-Sekretariat die betroffene Person oder ihren 

gesetzlichen Vertreter über Datum und Uhrzeit der Visite und die Einrichtung, in der der Patient 

untergebracht ist. Dies kann telefonisch erfolgen, es muss aber eine E-Mail folgen. 

Die Mitglieder der entsprechenden multidimensionalen Bewertungseinheit führen die Visite vor Ort 

durch, wobei die DRS (Disability Rating Scale) und eventuell andere für die Klassifizierung als nützlich 

erachtete Skalen (z.B. Glasgow As Scale, etc.) verwendet werden. 

Im Anschluss an diese Visite oder die Bewertung der klinischen Dokumentation, trifft sich die 

multidimensionale Bewertungseinheit und teilt das endgültige Ergebnis über die Annahme oder 

Ablehnung des Antrags mit.  

Dieses Ergebnis wird dokumentiert, von den Mitgliedern der multidimensionalen Bewertungseinheit 

unterschrieben und dem Antragsteller über das Sekretariat der SUAC - UVM innerhalb von 90 Tagen ab 

Datum der Antragstellung per Einschreiben mit Rückantwort oder per E-Mail an die zertifizierte E-Mail 

Adresse des Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters, falls vorhanden, zugestellt. Das Datum 

des Antrages gilt ab dem Moment der Vollständigkeit und Richtigkeit. 

Der Betroffene oder sein gesetzlicher Vertreter hat das Recht, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des 

Ergebnisses der "klinischen Einstufung eines Patienten mit schwerwiegenden und irreversiblen 

neurologischen Beeinträchtigungen" durch die multidimensionale Bewertungseinheit, bei der 

Kommission für Rekurse im Bereich der Rechtsmedizin Berufung einzulegen und das dementsprechende 

Gesuch einzureichen: 

 Vorzugsweise via mail an die nachstehende mail Adresse oder zertifizierte mail Adresse 

rekurse.ricorsi@sabes.it oder rekurse.ricorsi@pec.sabes.it 

oder  

 direkt am Schalter der Kommission für Rekurse; für Öffnungszeiten siehe nachstehenden Link: 

http://www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-z.asp?bnsv_svid=1001981 

Die notwendigen Dokumente für den Antrag eines Rekurses stehen unter folgendem Link zur 

Verfügung: http://www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-z.asp?bnsv_svid=1001981. 

Die Rechtsmedizinische Berufungskommission beurteilt den Fall für den die "klinische Einstufung eines 

Patienten mit schwerer und irreversibler neurologischer Beeinträchtigung" beantragt wurde, unter 

Vorbehalt des Rechts einer Visite am Patienten, und teilt innerhalb von 60 Tagen ab Antragsdatum des 

Rekurses ihr Ergebnis mit. 

Nach der ersten Einstufung durch die multidimensionale Bewertungseinheit muss diese im Zeitraum 

zwischen dem 12. und 18. Monat des Aufenthalts des Patienten in einer Struktur, eine erneute 

Einstufung durchführen, um die klinische Entwicklung des Patienten zu überprüfen. Zu diesem Zweck 

überwacht das Sekretariat der SUAC -UVM die zeitlichen Abläufe und teilt der multidimensionale 

Bewertungseinheit die Termine zur Neubeurteilungen im vorgesehenen Zeitraum mit. 

mailto:rekurse.ricorsi@sabes.it
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Es ist das Recht des Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters, im Falle einer Verschlimmerung, 

einen Antrag auf Neubeurteilung zu stellen. 

Definitionen/Abkürzungen 

SUAC – UVM: einheitlichen Anlaufstelle für Pflege und Betreuung - multidimensionale 

fachübergreifenden Bewertungseinheit  

DRS: Disability Rating Scale 

Bibliographie, Sitographie, Gesetzeshinweise, Dokumentationsverweise 

 Beschluss der Landesregierung Nr. 408 vom 09/06/2020 "Gesundheitsversorgung für Menschen 

mit schweren neurologischen Beeinträchtigungen". 

 Beschluss des Südtiroler Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000460 vom 11/08/2020 "Ernennung 

der Mitglieder der betrieblichen multidimensionalen Bewertungseinheit für Personen mit 

schweren neurologischen Beeinträchtigungen gemäß dem Beschluss der Landesregierung Nr. 

408 vom 09.06.2020". 

 Eliason & Topp (1984) Predictive Validity of Rappaport's Disability Rating Scale in Subjects with 

Acute Brain Dysfunction. Zeitschrift der American Physical Therapy Association,64:1357-1360 

 Nichol, et al. (2011) Measuring Functional and Quality of Life Outcomes Following Major Head 

Injury: Common Scales and Checklists. Verletzung, Int J. 42:281-287 

 Shulka, Devi, & Agrawal (2011) Ergebnismaßnahmen für traumatische Hirnverletzungen. 

Klinische Neurologie und Neurochirurgie, 113:435-441 
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Dem Antrag muss ein 

Untersuchungsbericht eines Neurologen 

oder  eines 

Kinderneurologen/Neuropsychiaters 

beigelegt werden, welcher sich auf 

folgende Krankheitsbilde bezieht:

* vegetativer Zustand

* Zustand des Mindestbewusstseins

* akinetischer Mutismus

* Locked-In-Syndrom

Übereinstimmung zwischen Diagnose und Typologien des Beschlusses der 

Landesregierung Nr. 408 des 09/06/2020 "Gesundheitsversorgung für 

Menschen mit schweren neurologischen Beeinträchtigungen" und des 

Beschlusses des Südtiroler Sanitätsbetriebes Nr. 1010-A-000640 des 

11/08/2020 

Bewertung und Mitteilung des Ergebnisses des Rekurses an den 

Antragsteller/in

Korrekte und vollständige 

Dokumentation

Einberufung der UVM (für das Erwachsenenalter oder für Kinder und 

Jugendliche je nach Fall) in Präsenz oder über Videokonferenz  

Anfrage an die Rechtsmedizinische Berufungskommission

Unvollständige oder nicht 

korrekte Dokumentation

nein

Visite des Betroffenen und Ausfülleng der Formulare bezüglich der 

Einstufung

Prozedur "Klinische Einstufung eines Patienten mit schwerer und irreversibler neurologischer Beeinträchtigung

Dokumentation des Ergebnisses und Antwort an den Antragsteller per 

Einschreiben mit Rückantwort oder per E-Mail an die zertifizierte E-Mail 

Adresse des Betroffenen oder seines gestzlichen Vertreters

positives Ergebnis

negativer Ergebnis
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Anlaufstellen 

für Pflege und 

Betreuung 

SUAC - UVM

Bewertung der Vollständigkeit und Richtigkeit der 

eingereichten Dokumente

Antragsteller/in 

oder gesetzlicher 

Vertreter

Ausfüllen der Anfrage der Einstufung

UVM für  

Erwachsene 

UVM für 

Kinder und 

Jugendliche

Dokumentation des Ergebnisses und Antwort an den Antragsteller per 

Einschreiben mit Rückantwort oder per E-Mail an die zertifizierte E-Mail 

Adresse des Betroffenen oder seines gestzlichen Vertreters mit der 

Information über die Möglichkeit des Rekurses

bidirektionaler Pfeil:

Aktivität in Kollaboration

Rechteck: Aktivität

Raute: Entscheidung

Mitteilung von Datum und Uhrzeit  demAntragsteller/in oder seinem 

gesetzlichen Vertreter und der Einrichtung

Bewertung der Resultate der Visite oder der klinischen Dokumentation 

und Bestimmung des positiven oder negativen Befundes der Einstufung 

Im Falle der Entscheidung der multidimensionalen Bewertungseinheit 

(UVM) einer Visite vor Ort, legt sie Datum, Uhrzeit und  Mitglieder des 

UVM, welche den/die Betroffene/n untersuchen

Pfeil: Richtung in welche der Fluss 

erfolgt

Dokumentation des Ergebnisses und Antwort an den Antragsteller per 

Einschreiben mit Rückantwort oder per E-Mail an die zertifizierte E-Mail 

Adresse des Betroffenen oder seines gestzlichen Vertreters mit der 

Information über die Möglichkeit des Rekurses

Bitte beachten Sie: Die zweite Einstufung muss im Zeitraum zwischen dem 12. und 18. Monat des 

Aufenthalts stattfinden; in diesem Fall beginnt die Prozedur bei Punkt 6

Die Kommunikation erfolgt telefonisch 

und es folgt eine E-Mail an die 

Einrichtung


